
Die Erfahrungen des Autors sind ande-
re als die der Bundesfamilienministe-
rin. Christina Schröder meint nämlich
in einem aktuellen Interview: Einmal
Minijob, immer Minijob. Dagegen
zeigt die Praxis, dass beispielsweise
der Einzelhandel bei Bedarf an Mehr-
beschäftigung auf seine erfahrenen
Minijobber zurückgreift und auch ein
Mehr an Arbeitszeit durchaus gerne
dieser Mitarbeitergruppe anbietet. Mit
der neuen Gesetzeslage hat der Ge-
setzgeber die soziale Absicherung wei-
ter verbessert. Was ändert sich?
N Die Arbeitentgeltgrenze ist von 400

auf 450 Euro angehoben worden.
N Die Hinzuverdienstgrenze bei vor-

gezogener Altersrente und voller Er-
werbsminderung steigt ebenfalls auf
450 Euro. Schon seit 2003 ist die Be-
grenzung auf weni-
ger als 15 Wochen-
stunden weggefal-
len. Die wöchentli-
che Arbeitszeit und
die Anzahl der mo-
natlichen Arbeits-
einsätze spielt auch nach neuem Recht
keine Rolle.
N Für Minjobber gilt nunmehr Ren-

tenversicherungspflicht, während es
bei der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherungsfreiheit bleibt. Mi-
nijobber können sich aber auf Antrag
von der Rentenversicherung befreien
lassen. Der Befreiungsantrag ist beim
Arbeitgeber einzureichen. Das Unter-
nehmen muss auf dem Befreiungsan-
trag den Tag des Auftragseingangs ver-
merken, den Antrag zu den Entgeltun-
terlagen nehmen und der Minijobzen-
trale melden.
N Die Pflichtbeiträge zur Rentenver-

sicherung in Höhe von 15 Prozent des

Arbeitsentgelts sind vom Arbeitgeber
zu tragen. Der Beschäftigte zahlt Bei-
träge in Höhe von 3,9 Prozent, also die
Differenz zum regulären Beitragssatz
(2013: 18,9 Prozent). Bei einem Mo-
natseinkommen von 450 Euro macht
das 67,50 Euro für den Arbeitgeber
und 17,55 Euro für den Mitarbeiter aus.
Bisher rentenversicherungsfrei Beschäf-
tigte bleiben in dieser Beschäftigung
über den 31.12.2012 hinaus rentenversi-
cherungsfrei, solange das Arbeitsentgelt
regelmäßig 400 Euro im Monat nicht

überschreitet.
N Ein Minijob kann

weiterhin anrech-
nungsfrei als Neben-
job zu einer sozial-
versicherungsrecht-
lichen Hauptbe-

schäftigung ausgeübt werden. Wird
bei einem bisher versicherungsfreien
Minijob nach dem 1.1.2013 das Entgelt
auf bis zu 450 Euro erhöht, gelten die
Regelungen wie bei einer neu aufge-
nommenen Beschäftigung. Es tritt
Rentenversicherungspflicht mit der
Option zur Befreiung ein.
N Für die Midijobs (450,01 bis 850

Euro) gilt eine Übergangsregelung von
zwei Jahren. Das bedeutet, dass Mit-
arbeiter, die am 31.12.2012 kranken-,
pflege- und arbeitslosenversiche-
rungspflichtig sind und ein monatli-
ches Arbeitsentgelt zwischen 400,01
und 450 Euro erzielten, in dieser Be-
schäftigung für längstens zwei Jahre

versicherungspflichtig bleiben. An-
fang 2015 tritt jedoch Kranken-, Pfle-
ge- und Arbeitslosenversicherungs-
freiheit wegen Geringfügigkeit ein. 

Wichtig: Es gibt keine starre Mo-
natsentgeltgrenze! Bei der Prüfung, ob
das Arbeitsentgelt 450 Euro über-
steigt, ist vom „regelmäßigen Arbeits-
entgelt“ auszugehen. Das ermittelt
sich entsprechend der Anzahl der Mo-
nate, für die eine Beschäftigung gegen
Arbeitsentgelt besteht, wobei maximal
ein Zeitraum von 12 Monaten zugrun-
de zu legen ist. 

Was bedeutet Entstehungs- und
Zuflussprinzip? Bei der Prüfung der
450-Euro-Grenze kommt es nicht auf
das tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt
an, sondern auf das Arbeitsentgelt, auf
das ein Rechtsanspruch besteht, etwa
aufgrund eines Tarifvertrages, einer
Betriebsvereinbarung oder eines Ar-
beitsvertrages. Ein arbeitsrechtlich zu-
lässiger schriftlicher Verzicht auf künftig
entstehende Arbeitsentgeltansprüche
mindert das zu berücksichtigende Ar-
beitsentgelt. Bei Einmalzahlungen gilt
jedoch das Zuflussprinzip: Sie sind bei-
tragsrechtlich erst zum Zeitpunkt der
Auszahlung zu berücksichtigen.

Was ist mit Boni und Erfolgsbeteili-
gungen? Einmalige Einnahmen, deren
Zahlung dem Grunde und der Höhe
nach vom Geschäftsergebnis oder ei-
ner individuellen Arbeitsleistung des
Vorjahres abhängig ist, bleiben bei der
Ermittlung des regelmäßigen Arbeits-

entgelts grundsätzlich unberücksich-
tigt. Bei schwankenden Einkommen,
etwa wegen unterschiedlicher Arbeits-
zeiten, darf die Arbeitsentgeltgrenze
von 12 x 450 Euro = 5 400 Euro nicht
überschritten werden. Wer sechs Mo-
nate 570 Euro und sechs Monate 330
Euro verdient, bleibt unter dem
Grenzbetrag. 

Die Spitzenverbände haben jedoch
angekündigt, bei erheblichen Schwan-
kungen der Arbeitszeit eine Ein-
schränkung vorzunehmen: Etwa wenn
eine in wenigen Monaten eines Jahres
ausgeübte Vollzeitbeschäftigung nur
deshalb geringfügig entlohnt ausgeübt
würde, weil die Arbeit und das Ar-
beitsentgelt in den übrigen Monaten
des Jahres so weit reduziert werden,
dass das Jahresarbeitsentgelt 5 400 Eu-
ro nicht übersteigt. Dies soll auch gel-
ten, wenn unverhältnismäßige
Schwankungen saisonbedingt begrün-
det werden. Der Begriff der „erhebli-
chen Schwankungen“ ist jedoch nicht
näher definiert. Die Geringfügigkeits-
richtlinien bieten nur Anhaltspunkte
für die Praxis.

Auch flexible Arbeitszeitregelungen
für geringfügig Beschäftigte sind mög-
lich. Voraussetzung dafür ist lediglich
eine entsprechende Vereinbarung. Bei
einer Arbeitszeitkontovereinbarung,
die dem Arbeitnehmer bei verstetigtem
Einkommen von z.B. 400 Euro monat-
lich erlaubt, Überstunden auf- und ab-
zubauen, bleibt die Sozialversiche-
rungsfreiheit (für geringfügig Beschäf-
tigte) selbst dann erhalten, wenn wäh-
rend eines Gesamtzeitraums von drei
Monaten eine Freistellung von der Ar-
beitsleistung bei Beibehaltung der Ver-
gütung erfolgt. lz 02-13

Gesetzgeber und Verbände haben bei Mini- und Midijobs ab 1. Januar einiges verändert / Von Ulrich Brötzmann

Mainz. 4,8 Millionen geringfügig
Beschäftigte stellen im deutschen
Arbeitsmarkt eine beachtliche Grö-
ßenordnung dar. Neue Bestimmun-
gen und Richtlinien eröffnen auch
dem Einzelhandel günstige Mög-
lichkeiten. 

Neue Regeln für Minijobs 

Beispiel Regal-

pflege: 1 Million
Minijobber be-
schäftigt der deut-
sche Einzelhandel
derzeit. Und diese
Zahl ist schon
länger nicht mehr
gestiegen.

„Die Höhe des tatsächlich
gezahlten Monatsentgelts
ist nicht entscheidend“ 
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Dr. Ulrich Brötz-
mann ist Rechts-
anwalt und Fach-
anwalt für Arbeits-
recht in Mainz mit
breiter Erfahrung
im Einzelhandel.


